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Rechtliche Grundlagen der Kinder- und Jugendbeteiligung 

 

A. Internationale Ebene 

UN-Kinderrechtskonvention 

Artikel 12 (Berücksichtigung des Kindeswillens) 
1. Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bil-

den, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten 
frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und ent-
sprechend seinem Alter und seiner Reife.  

2. Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das 
Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder 
durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen 
Verfahrensvorschriften gehört zu werden.  

Artikel 13 (Meinungs- und lnformationsfreiheit) 
1. Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Frei-

heit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in 
Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel 
sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.  

2. Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschrän-
kungen unterworfen werden, die erforderlich sind  

a. für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder  
b. für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre 

public), der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit.  
Artikel 15 (Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit) 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, sich frei mit anderen zu-
sammenzuschließen und sich friedlich zu versammeln.  

2. Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen 
Einschränkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im 
Interesse der nationalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung 
(ordre public), zum Schutz der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind. 
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Europäische Union - Vertrag von Lissabon 

(2007 unterzeichnet, seit Dezember 2009 in Kraft) 

„Art. 11 EUV  
(1) Die Organe der Union geben den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Ver-
bänden in geeigneter Weise die Möglichkeit, ihre Ansichten zu allen Bereichen des Handelns 
der Union öffentlich bekannt zu geben und auszutauschen.  
(2) Die Organe der Union pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit 
den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft.  
(3) Um die Kohärenz und die Transparenz des Handelns der Union zu gewährleisten, führt 
die Kommission umfangreiche Anhörungen der Betroffenen durch.  
(4) Mindestens eine Million Bürgerinnen und Bürger aus einer erheblichen Zahl von Mitglied-
staaten können die Kommission auffordern, geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbrei-
ten, zu denen es nach Ansicht der Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der Union be-
darf, um diese Verfassung umzusetzen. Die Bestimmungen über die besonderen Verfahren 
und Bedingungen, die für eine solche Bürgerinitiative gelten, werden durch ein Europäisches 
Gesetz festgelegt.“ 
 

Ergänzender Hinweis: Die Mitgliedsstaaten haben im Jahr 2009 die „EU-Jugendstrategie“ 
beschlossen, auf deren Grundlage die Zusammenarbeit zum Thema Jugend beschrieben ist. 
Unter den acht benannten Themenfeldern ist die Partizipation. 

 
Eine EU-Strategie für die Jugend – Investitionen und Empowerment 

Eine neue offene Methode der Koordinierung, um auf die Herausforderungen  
und Chancen einzugehen, mit denen die Jugend konfrontiert ist 

 
(...) Seite 9 Aktionsbereich 5 – Partizipation 
Die umfassende Partizipation junger Menschen am staatsbürgerlichen und politischen Leben 
stellt angesichts der Kluft zwischen der Jugend und den staatlichen Einrichtungen eine im-
mer größere Herausforderung dar. Die Umsetzung der derzeitigen gemeinsamen Ziele für 
Partizipation und Information zeigt, dass noch Verbesserungsbedarf besteht, insbesondere 
bei der Unterstützung von Jugendorganisationen, der Beteiligung an der repräsentativen 
Demokratie oder beim Erwerb von Partizipationskompetenz. Die Politiker müssen ihre Kom-
munikationsmuster so umstellen, dass sie junge Menschen erreichen – auch in staatsbürger-
lichen oder europäischen Fragen –, insbesondere nichtorganisierte oder benachteiligte junge 
Menschen. 
 

Ziel 

Sicherstellung der umfassenden Partizipation der Jugend an der Gesellschaft, indem 

die Jugend stärker in das staatsbürgerliche Leben der lokalen Gemeinschaft und in 

die repräsentative Demokratie einbezogen wird, und zwar durch die Unterstützung von 

Jugendorganisationen sowie verschiedener Formen des Erwerbs von Partizipations-

kompetenz, durch die Förderung der Partizipation nichtorganisierter junger Menschen 

und durch qualitativ hochwertige Informationsdienste 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der Kommission im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 

– Entwicklung von Qualitätsstandards für Partizipation, Information und Konsultation der 
Jugend 

– Weitergehende politische und finanzielle Unterstützung von Jugendorganisationen sowie 
nationalen und lokalen Jugendräten 

– Förderung der e-Demokratie, um nichtorganisierte Jugendliche zu erreichen 
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B. Bundesebene 

Sozialgesetzbuch VIII – Kinder und Jugendhilfe (Bundesgesetz) 

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betref-

fenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter 
Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familien-
gericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen. 

(2) (...) 
 
§ 11 Jugendarbeit 
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der 
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen an-
knüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung be-
fähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen 
und hinführen. 
(2) (...) 
 
§ 12 Förderung der Jugendverbände 
(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter 
Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern. 
(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst 
organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt 
und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge 
Menschen wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammen-
schlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und 
vertreten. 
 

Baugesetzbuch (Bundesgesetz) 
 
§ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit 
(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwick-
lung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 
Von der Unterrichtung und Erörterung kann abgesehen werden, wenn  

1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgehoben wird und sich dies auf das Plangebiet 
und die Nachbargebiete nicht oder nur unwesentlich auswirkt oder 
2. die Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf anderer Grundlage erfolgt sind. 
An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 auch an, 
wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt. 

(2) (...) 
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C. Landesebene 

 
Verfassung des Landes Brandenburg 
 
Artikel 21 (Recht auf politische Mitgestaltung) 
(1) Das Recht auf politische Mitgestaltung ist gewährleistet.  
(...) (3) Alle Menschen haben das Recht, sich in Bürgerinitiativen oder Verbänden zur Beein-
flussung öffentlicher Angelegenheiten zusammenzuschließen. Diese haben das Recht auf 
Information durch alle staatlichen und kommunalen Stellen und auf Vorbringen ihrer Anliegen 
bei den zuständigen Stellen und Vertretungskörperschaften. Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 
Artikel 22 (Wahlen und Volksabstimmungen) 
(1) Jeder Bürger hat nach Vollendung des sechzehnten Lebensjahres das Recht, zum Land-
tag und zu den kommunalen Vertretungskörperschaften zu wählen; nach Vollendung des 
achtzehnten Lebensjahres hat jeder Bürger das Recht, in diese gewählt zu werden. Anderen 
Einwohnern Brandenburgs sind diese Rechte zu gewähren, sobald und soweit das Grundge-
setz dies zuläßt.  
(2) Jeder Bürger hat mit Vollendung des sechzehnten Lebensjahres das Recht, sich an 
Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie an Einwohneranträgen, Bürger-
begehren und Bürgerentscheiden zu beteiligen. Andere Einwohner haben das Recht, sich an 
Volksinitiativen und Einwohneranträgen zu beteiligen; das Recht, sich an Volksbegehren und 
Volksentscheiden sowie an Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden zu beteiligen, ist ihnen 
zu gewähren, sobald und soweit das Grundgesetz dies zuläßt.  
 
Artikel 23 (Versammlungsfreiheit) 
(1) Alle Menschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und un-
bewaffnet zu versammeln.  
(2) Versammlungen und Demonstrationen unter freiem Himmel können anmeldepflichtig ge-
macht und bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit unter strikter Wahrung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eingeschränkt, aufgelöst oder verboten werden.  
 
Artikel 24 (Petitionsrecht) 
Jeder hat das Recht, sich einzeln oder gemeinschaftlich mit Anregung, Kritik und Beschwer-
de an den Landtag, die kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften und jede sonstige 
staatliche oder kommunale Stelle zu wenden. Es besteht Anspruch auf Bescheid in ange-
messener Frist.  
 
Artikel 27 (Schutz und Erziehung von Kindern und Jugendlichen) 
 (4) Kindern und Jugendlichen ist durch Gesetz eine Rechtsstellung einzuräumen, die ihrer 
wachsenden Einsichtsfähigkeit durch die Anerkennung zunehmender Selbständigkeit ge-
recht wird.  
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Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)  

 
§ 13 Beteiligung und Unterrichtung der Einwohner 
Die Gemeinde beteiligt und unterrichtet die betroffenen Einwohner in wichtigen Gemeinde-
angelegenheiten. Zu diesen Zwecken sollen Einwohnerfragestunden, Einwohnerversamm-
lungen oder andere Formen kommunaler Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden. Die 
Formen der Einwohnerbeteiligung regelt die Hauptsatzung, Einzelheiten können auch in ei-
ner gesonderten Satzung geregelt werden. 
 
§ 14 Einwohnerantrag 
(1) Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass die Ge-
meindevertretung über eine bestimmte Angelegenheit der Gemeinde berät und entscheidet 
(Einwohnerantrag). 
(...) (3) Ein Einwohnerantrag muss von mindestens 5 vom Hundert der Antragsberechtigten 
unterzeichnet sein. Die Hauptsatzung kann ein niedrigeres Quorum vorsehen. 
 
§ 15 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 
(1) Über eine Gemeindeangelegenheit, die in der Entscheidungszuständigkeit der Gemein-
devertretung oder des Hauptausschusses liegt, kann die Bürgerschaft der Gemeinde einen 
Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren). (...) Es muss von mindestens 10 vom Hun-
dert der Bürger unterzeichnet sein.  
 
§ 16 Petitionsrecht 
Jeder hat das Recht, sich in Gemeindeangelegenheiten mit Vorschlägen, Hinweisen und 
Beschwerden einzeln oder gemeinschaftlich an die Gemeindevertretung oder den Bürger-
meister zu wenden. Der Einreicher ist innerhalb von vier Wochen über die Stellungnahme zu 
den Vorschlägen, Hinweisen oder Beschwerden zu unterrichten. Ist dies nicht möglich, erhält 
er einen Zwischenbescheid.  
 
§ 19 Beiräte und weitere Beauftragte 
(...) (2) Sind Beiräte oder Beauftragte vorgesehen, regelt die Hauptsatzung die Bezeichnung 
und die Personengruppen, deren Interessen vertreten werden sollen; im Falle der Beiräte 
auch die Zahl der Mitglieder, die Anforderungen an die Mitgliedschaft und das Wahl- oder 
Benennungsverfahren. Die Hauptsatzung kann Regelungen über die Grundzüge der inneren 
Ordnung der Beiräte treffen. Die Hauptsatzung kann vorsehen, dass ein Beirat nach Absatz 
1 Satz 1 ganz oder teilweise unmittelbar gewählt wird. 
(3) Den Beiräten ist Gelegenheit zu geben, gegenüber der Gemeindevertretung zu Maß-
nahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf ihren Aufgabenbereich haben, Stellung zu 
nehmen. Für Beauftragte gilt § 18 Abs. 3 entsprechend. 
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Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und 

Jugendhilfe (Brandenburg) 

§ 17a Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
(1) Kinder und Jugendliche sollen in geeigneter Form ihrem Entwicklungsstand entspre-

chend an wichtigen sie betreffenden Entscheidungen und Maßnahmen beteiligt werden. 
 

Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder-

tagesstättengesetz- KitaG  - (Brandenburg) 
§ 3 Aufgaben und Ziele der Kindertagesstätte 

(2) Kindertagesstätten haben insbesondere die Aufgabe, (...)  
3. die Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder zu stärken, unter 

anderem durch eine alters- und entwicklungsgemäße Beteiligung an Entscheidungen 
in der Einrichtung, (...).  

 
 

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)  

 § 4 Ziele und Grundsätze der Erziehung und Bildung 
(5) Bei der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Werthaltungen fördert die Schule 
insbesondere die Fähigkeit und Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, (...) 

3. sich Informationen zu verschaffen und kritisch zu nutzen sowie die eigene Meinung zu 
vertreten, die Meinungen anderer zu respektieren und sich mit diesen unvoreinge-
nommen auseinander zu setzen, (...) 

9. soziale und politische Mitverantwortung durch individuelles Handeln und durch die 
Wahrnehmung gemeinsamer Interessen zu übernehmen und zur demokratischen 
Gestaltung einer gerechten und freien Gesellschaft beizutragen, (...) 

12.  sich auf ihre Aufgaben als Bürgerinnen und Bürger in einem gemeinsamen Europa 
vorzubereiten, (...). 

 
Teil 7 Mitwirkungsrechte in der Schule 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 74 Ziel der Mitwirkung, Allgemeines 
(1) Ziel der Mitwirkung ist es, die Selbstständigkeit jeder Schule gemäß § 7 zu fördern und 
das notwendige partnerschaftliche Zusammenwirken aller Beteiligten in der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit zu stärken. An der Gestaltung eines demokratischen Schullebens wirken 
Eltern, Schülerinnen und Schüler ihrem Alter entsprechend sowie Lehrkräfte mit. 
(2) Die Rechte der Eltern (...)  
(3) Die Mitwirkung wird sowohl in unmittelbarer Form als auch durch gewählte Gremien aus-
geübt. Die unmittelbaren Mitwirkungsrechte folgen aus den Bestimmungen des Teils 5. Gre-
mien sind die in diesem Teil und im Teil 12 aufgeführten Versammlungen, Konferenzen, Rä-
te und Beiräte. 
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§ 75 Grundsätze für die Arbeit der Gremien 
(1) Die Gremien regeln ihre Angelegenheiten im Rahmen der Rechtsvorschriften in eigener 
Verantwortung. Die Gremien können zu schulischen Angelegenheiten Stellung nehmen und 
Vorschläge machen. (...)  
 

 

 

§ 76 Geschäftsordnung 
§ 77 Abstimmungen, Beschlüsse 
§ 78 Wahlen 
§ 79 Wahlprüfung 
§ 80 Kosten, Räume 
(1) Den Gremien werden die erforderlichen Sachmittel und Räume zur Verfügung gestellt. 
(...) 
(2) Die nach Absatz 1 notwendigen Kosten für die Tätigkeit der Gremien trägt 

1. bei schulischen Gremien der Schulträger,  
2. bei Gremien auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte der Landkreis oder 

die kreisfreie Stadt und  
3. bei Gremien auf Landesebene das Land.  

 

Teil 12 Mitwirkungsrechte auf Kreis- und Landesebene 

§ 136 Kreisräte 
§ 137 Kreisschulbeirat 
§ 138 Landesräte 
§ 139 Landesschulbeirat 

 


